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Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlass vom 04.12.2018 (27.5-74503-129)  
gemäß § 18 Abs. 8 und 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG i.V.m. § 51 Abs. 3 NHG die folgende Ordnung über den Zugang 
und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang Europäische Rechtspraxis (LL.M. Joint Degree) geneh-
migt. Die Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover in Kraft. 

 

 

Ordnung über den Zugang und die Zulassung  

für den konsekutiven Masterstudiengang  

Europäische Rechtspraxis (LL.M. Joint Degree) 

 

 

Die Juristische Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 07.11.2018 folgende 
Ordnung nach § 18 Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen: 

 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen und das Zulassungsverfahren für den 
an der Juristischen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover im Konsortium 

- mit der Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

- und der Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion der Université de Rouen  

eingerichteten Masterstudiengang „Europäische Rechtspraxis“. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

 

§ 2 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang "Europäische Rechtspraxis“ ist, dass die Be-
werberin oder der Bewerber 

- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signa-
tarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss in einem fach-
lich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat, oder 

- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich ge-
eigneten vorangegangenen Studium erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Be-
wertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultus-
ministerkonferenz (http://anabin.kmk.org)  festgestellt. 

Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft die hierfür zuständige Stelle; 
die Feststellung kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden, noch fehlende Module innerhalb von 
zwei Semestern nachzuholen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, deren  
Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vor-
liegt, wenn, im Fall von sechssemestrigen Bachelorstudiengängen, mindestens 150 Leistungspunkte er-
bracht wurden und zu erwarten ist, dass der Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss 
spätestens bis zum Ende des ersten Semesters des Masterstudienganges erlangt wird. Im Fall von Ba-
chelorstudiengängen mit höheren Regelstudienzeiten muss die Gesamtzahl der zu erwerbenden Leis-
tungspunkte minus 30 erworben worden sein. Aus den bisherigen Prüfungsleistungen ist eine Durch-
schnittsnote zu ermitteln, die im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt wird, unabhängig davon, ob das 
Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen 
noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus 
über für das Studium ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Sprachniveau von min-
destens B2 verfügen. Für Details zum Nachweis siehe:  http://www.fsz.uni-hannover.de/de-nach-
weise.html. 
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(4) Weiterhin müssen Kenntnisse in einer weiteren Unterrichtssprache der Partneruniversitäten nachge-
wiesen werden, wobei die erste Sprache für die Hauptuniversität entweder Deutsch oder Französisch oder 
Portugiesisch und die Sprache für die Zweituniversität entweder Deutsch oder Französisch oder Portugie-
sisch oder Englisch sein müssen. Auch die nichtdeutschen Sprachkenntnisse sind durch Vorlage entspre-
chender Nachweise auf dem Sprachniveau von mindestens B2 zu belegen.  

 

§ 3 

Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) Der Masterstudiengang „Europäische Rechtspraxis“ beginnt zum Winter- und Sommersemester. Die 
Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli (Aus-
schlussfrist) für das darauf folgende Winter- bzw. bis zum 15. Januar (Ausschlussfrist) für das darauf fol-
gende Sommersemester bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung ist schriftlich und über ein 
Online-Portal der Hochschule zu stellen. Anträge auf Zulassung außerhalb des Verfahrens der Studien-
platzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen müssen für das Sommersemester bis zum 01.04. 
und für das Wintersemester bis zum 01.10. bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung bzw. 
der Antrag nach Satz 3 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 
Die Hochschule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu 
überprüfen. Die vorläufige Auswahl wird durch die jeweilige Hauptuniversität gemäß Abs. 4 getroffen, die 
endgültige Zulassungsentscheidung wird auf der nächsten darauffolgenden Sitzung des europäischen 
Konsortiums beschlossen. Das Immatrikulationsamt der LUH wird über das Studiendekanat (Erasmus-Büro 
der Juristischen Fakultät) hierüber informiert. 

(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 3 sind - bei Zeugnissen und Nachweisen in be-
glaubigter Kopie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzung, falls die 
Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind, beizufügen: 

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder - wenn dieses noch nicht vorliegt - eine  
Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote, 

b) Nachweise nach § 2 Abs. 3 und 4, 

c) Lebenslauf, 

d) Selbstdarstellung: bisherige Studienschwerpunkte und Studieninteressen. 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren aus-
geschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

(4) Das Masterstudium erfolgt jeweils an zwei verschiedenen Universitäten. Eine der Universitäten des 
Konsortiums wird von den Studierenden als Hauptuniversität gewählt. Diese Studierende dürfen die Uni-
versität des Landes, in dem sie einen berufsqualifizierenden rechtswissenschaftlichen Universitätsab-
schluss erlangt haben, nicht als Hauptuniversität wählen. 

(5) Als Zweituniversität kann entweder eine andere Universität des Konsortiums oder eine der folgenden 
Universitäten gewählt werden: 

- Mykolas Romeris University, Vilnius /Litauen 

- Symbiosis International University, Pune /Indien 

- UNIPLAC University, Brasilia /Brasilien 

- Ho Chi Minh University /Vietnam. 

(6) Die Immatrikulation an der Hauptuniversität erfolgt regelmäßig zum ersten, zweiten und vierten Fach-
semester. Zum dritten Fachsemester werden Studierende im Regelfall an der Zweituniversität eingeschrie-
ben und werden für dieses Semester auf eigenen Antrag an der Hauptuniversität beurlaubt. 

 

§ 4 

Zulassungsverfahren 

(1) Die Auswahlentscheidung erfolgt auf der Basis einer Reihung, die anhand der Abschluss- bzw. Durch-
schnittsnote nach § 3 Absatz 2 Buchstabe a) ermittelt wird. Besteht zwischen einzelnen Bewerberinnen 
und/oder Bewerbern Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Los. 

(2) Das Studiendekanat der Juristischen Fakultät trifft die gemäß § 3 Abs. 1 Satz 7 vorläufige Auswahlent-
scheidung für Hannover.  
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(3) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatrikulati-
onsordnung der Hochschule unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 
Abs. 1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen haben, erlischt, wenn die hierfür erforderlichen Nach-
weise nicht innerhalb eines Jahres erbracht worden sind und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu 
vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss oder ein diesem 
gleichwertiger Abschluss nicht bis zum 15. April (Beginn im Wintersemester) oder 15. Oktober (Beginn im 
Sommersemester) eines Jahres nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertre-
ten hat. 

 

§ 5 

Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule, nament-
lich dem Immatrikulationsamt auf entsprechende Information vom Studiendekanat (Erasmus-Büro) der Ju-
ristischen Fakultät hin, einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, inner-
halb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob sie oder er 
den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbe-
scheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbe-
scheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des 
zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen.  

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 durchgeführt.  

(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. Da-
nach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. Der Bewerbungs-
zeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Ver-
fahrens.  

 

§ 6 

Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

ba) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 
gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 
Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die 
Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 
gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


